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Neues Bundesdatenschutzgesetz - Anpassungsbedarf bei Unternehmen
Mit dem jüngst verabschiedeten ,,Datenschutzanpassungsgesetz" wird die DS-GVO konkretisiert und ergänzt. Das
Novellenpaket aus EU-Verordnung und Bundesgesetz erlangt ab dem 25.5.2018 Wirkung. Für die Unternehmen
hat damit die heiße Phase derAnpassung begonnen. Der Beitrag erläutert die wesentlichen Änderungen.
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Verlängerungsklauseln in der AGB-Kontrolle
Verlängerungsklauseln erfreuen sich in der Kautelarpraxis großer Beliebtheit. Sie sind aber auch sehr häufrg Ge-
genstand gerichtlicher Auseinandersetzungen. Der Beitrag stellt die wesentlichen AGB-rechtlichen Probleme dar
und entwickelt Leitlinien für interessengerechte Lösungen.

Kurt Faßbender

Der Dieselskandal und der Gesundheitsschutz
lm Dieselskandal wurde rechtlich bislang vor allem die Frage der (zivilrechtlichen) Mangelhaftigkeit der Fahrzeuge
diskutiert. ln diesem Beitrag geht es um die - auch zwangsweise - Durchsetzung der Einhaltung von Grenzwerten
und um die Zulässigkeit von Fahrverboten für Dieselfahrzeuge.
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$ FACHZEITSCHRIFT DER
ÖSTTRREICHISCHEN
SOZIALVERSICII ERU NG

Liebe Leserinnen und l-eser!
lm aktuellen Teil des Juni-Heftes Soziale Sicherheit steht die
körperliche Bewegung im Dienste der Gesundheit im Vorder-
grund. ,,Bewegt im Park" wurde für dieses Jahr mit einer Auftakt-
veranstaltung eingeleitet und die Auszeichnungen für die betrieb-
liche Gesundheitsförderung wurden auf bundesweiter Ebene ver-
geben.
Dr. Jürgen Soffried (lfcP) führt ein ausführtiches lnterview mít
einer Vertreterin des Grazer Frauengesundheitszentrums sowie

- i einer Kommunikationstrainerin und dabei
werden Fragen bzw. Probleme erödeft,
wie die lnformation und die generelle Qua-
lität in Gesprächen mit Patienten verbes-
sert werden kann.
ln der ïiroler Gebietskrankenkasse wurde
im Rahmen einer Studie untersucht, wie
weit die Wirkung von Gesundheitsför-
derung auf die Reduktion von Risikofakto-
ren für Herz-Kreislauferkrankungen bei

Jugendlichen und jungen Erwachsenen festzustellen ist. Mag.
Katrin Wittmann und Elisa Schormüller von der TGKK skizzieren
das Design dieser Untersuchung und leisten eine vorläufige
lnterpretation bisheriger Ergebnisse und ziehen eine Zwischen-
bilanz. Dabei führt einer dieser Schlüsse zu der Einsicht, dass die
Jugendlichen die meisten Probleme mit den beiden sog. Lebens-
stilfaktoren,,Ernährung" und,,Bewegung" haben.
Tim Teiched und Sophie Fössleitner (Hauptverband) bringen im
zweiten Teil ihrer Strukturanalyse des niedergelassenen ärztlichen
Bereiches, deren erster Teil in der Mai-Ausgabe zu lesen waç
eine Strukturanalyse der g 2-Verlragsärzteschaft, die sich im
Wesentlichen nach Altersverlei I ung sowie Geschlechteraufteilung
gliedert. Auch wird ein internationaler Vergleich mit den OECD-
Ländern gezogen. Der erste Teil beinhaltete bereits eine Be-
standsaufnahme und einen Überblick zur Ärzteschaft im All-
gemeinen.
Die Redaktion der Sozialen Sicherheit wünscht allen Leserinnen
und Lesern einen schönen und erholsamen Sommer.
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Termine
Portabilität von lnhalten in Europa - Herausfor-
derungen für die Filmwirtschaft - Die neue por-

tabilitäts-VO (lnstitut für Urheber- und Medien-
recht), Ort: Literaturhaus Mtinchen, 30.06.201_7;
I nfo : www. u rheberrecht.org/events
Überblick über die Neuregelung - Auswirkungen
auf die Verbraucherverträge - Auswirkungen auf
die Lizenzverträge

BLM-Symposion Medienrecht 20U, l_7. Novem-
ber 2Ot7 , Bayerische Landesmedienzentrale.
Schwerpunktthema : Fragen der rundfu n krechtli-
chen Zulassung. lnfo: www.blm.de

Tatsachenmitteilungen und Werturteile: Frei-
heit und Verantwortung,24.- 25. November
2017, Juridicu m, Dachgeschoss.

Veranstalter: ECTI L, U níversität Wien.
Themen : Neuvermessung der Meinungsfreiheit?

- Die Judikatur des EGMR - Meinungsfreiheit,
Hass-Rede, moderne lnformationstechnologien :

Das Strafrecht vor neuen Herausforderungen? -
Zivilrechtliche Verantwortlichkeit von Medien
zwíschen Pressefreiheit und Persönlichkeits-
sch utz. lnf o : http : / / ju rid icu m. at/n ews-eve nts/

Band ro der Berliner Biblio-
thek zum U rheberrech t, hgg.
von RA Dr. Stefan Haupt,
Berlin.

MUR-Verlag (München),
zot7.XYl,246 Seiten.
ISB N : 978-3 -945939-07 -9.

EUR 35,-- (D); EUR 36,-- (A)

www.mur-verlag.de;

bestel I u n g@ m u r-verlag.de

Archivrecht ft¡r die Praxis
Ein Handbuch
Hgg. von Dr.lrmgard Christa Becker, Leiterin der
Archivschule Marburg - Hochschule für Archivwis-
senschaften, und Dr. Clemens Rehm, Abteilungslei-
ter im Landesarchiv Baden-!lürttemberg

Mit diesem Band liegt erstmals ein umfassendes Hand-
buch zu den rechtlichen Aspekten des Archivwesens und
derArchivpraxis vor. Die Herausgeber haben zusammen
mit den Autoren ein systematisches, an den praktischen
Bedürfnissen der Archive orientiertes Kompendium erar-
beitet. Aus dem lnhalt:

l. Geheimnis - Gedachtnis. Archive und Archivrecht

ll. Rahmenbedingungen

I I l. Überlieferungsbildung

lV. Bestandserhaltung

V. Erschließung und Findmittel

Vl.Tugangzu Archivgut

Die Autoren: Christine Axer, Sebastian Barteleit, lrmgard
Christa Becker, Jörn Brinkhus, Jost Hausmann, Christian
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+ Editorial 97
Novellierung der Eruvachsenenvertretung in Österreich
Von Helmut Ofner

Europarecht
{ ,,Ausnahmen sind eng auszulegen" - Die Ansichten beim Gerichtshof der Euro-
päischen Union 100
Eine Bilanz für das Jahr 2016
Die Untersuchung geht auf der Grundlage einer vollständigen jahreserhebung der Frage nach, wie der
Gerichtshof der Europäischen Union im }ahre 2016 die Formel ,,Ausnahmen sind eng auszulegen" ange-
wendet hat. Dazu werden die verschiedenen Verwenclungsweisen der Formel systematisiert. Eine besondere
methodische Bedeutung gewinnt die Formel im Kontext der Auslegungsmethoden. Es wird dafür plädiert,
den Topos der ,,Notwendigkeit" als Begrenzungskriterium im Rahmen der Auslegung von Ausnahmevor-
schriften zu verwenden.
Von Mørie Herberger

{ Union aktuell
Von Alina Lengøuer

106

{ EuGH-Rechtsprechungsübersicht: ZfRV-LS 2017/21-26 118
2l: Unternehmensinternes Verbot des sichtbaren Tragens eines politischen, religiösen oder philosophi-
schen Zeichens zulässig
22: Begtlff der ,,wesentlichen und entscheidenden beruflichen Anforderung"
23: Drittstaatsangehörige haben als Elternteil eines minderjährigen Unionsbürgers abgeleitetes Aufent-
haltsrecht
24: Yerweígerung eines Visums für Drittstaatsangehörige zum Schutz der öffentlichen Sicherheit zulässig
25: Ausgleichspflicht bei großer Verspätung von Flügen präzisiert
26: Flugunternehmen muss rechtzeitige Unterrichtung des Fluggastes nachweisen

lnternationales Privat- und
Zivilverfahrensrecht
{,,Notar bleibt Notar" 122
Zum notariellen Beglaubigungsvorbehalt bei konstitutiven Grundbuchsgesuchen nach der EuGH-
Entscheidung in der Rs Piringer
Der OGH hat in der E 5 Ob 2l.lßizwar die (übereinstimmende) Beurteilung der Unterinstanzen bestätigt,
wonach aus dem österreichisch-tschechischen Rechtshilfeabkommen nichts für die Zulässigkeit der in
Tschechien durch einen tschechischen Rechtsanwalt vorgenommenen Beglaubigung der Unterschrift der
Antragstellerin auf einem Rangordnungsgesuch zu gewinnen ist, jedoch ein Vorabentscheidungsverfahren
eingeleitet. Demnach hat der EuGH geprüft, ob S 53 Abs 3 GBG, wonach Beglaubigungen von Grundbuchs-
gesuchen notariell oder gerichtlich erfolgen müssen, einerseits mit dem Sekundärrecht, namentlich mit
Art 1 Abs L Satz 2 Rechtsanwdlte-Dienstleistungs-Rl, und andererseits qrit der primärrechtlichen Dienst-
leistungsfreiheit gem Art 56 AEUV vereinbar ist. Der EuGH hat im Ergebnis eine Verletzung der europa-
rechtlichen Dienstleistungsfreiheit durch eine mitgliedstaatliche Regelung wie in S 53 Abs 3 GBG verneint.
Von Wølter H. Rechberger und Friedrich Kieweler

+ Rechtsprechungsübersicht: ZfRV-LS 2017/27-29 . .

27: Ordre public bei Verstoß gegen grundlegendes Unionsrecht
28: Zur Übertragbarkeit und Übertragung von Schmerzengeldansprüchen nach HSIVÜ
29: Vorlagefragen zum HUP

132

98 ;:rn' [zorz] ç:
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Rechtsvèrgleichung
+ Das Abstraldionsprinzip im Lichte alternativer europäischer Erwerbskonzepte . . 134
Eine rechtsvergleichende Systemschau
Der Beitrag befasst sich mit dem im deutschen Recht implementierten Abstraktionsprinzip und dessen

spezifischen dogmatischen Merkmalen im europäischen Vergleich. Hierzu präsentiert er zunächst einen

{Jberblick über die in anderen europäisihen Rechtsordnungen maßgeblichen Erwerbskonzepte, um sodann

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zur deutschen Gesetzeslage herauszuarbeiten. Abschließend leitet der

Beitrag hieraus Erkenntnisse fih eine mögliche europäische Harmonisierung der Sachenrechte ab.

Von Cyríl Hergenröder

{ Politik und lnternationales Privatrêcht(?) . . .

Bericht über die am 6. und 7.4.2017 in Bonn stattgefundene Tagung des |PR-Nachwuchses
Von Mørlene Brosch

Standards
{ Literatur im Überblick.

Ð lmpressum . .

140

142

97

Unabhängig,
b ranc he nüb e r gr e if e nd,
einzigartig.

,,Angesichts derBesonderheiten, die mit dtesemBeruf etnhergehen, ist esvon
entscheldender Bedeutung, doss Unternehmensiurísten von professtonellen Be'
rufsvereinigungen wie der VUJ vertreten werden'!

Jonathan Marsh, Präsident European Company Lawyers Association (ECLA).

Jetzt Mitglied werden und vE RE I N tc u N G

mitgestalten! öSTERRETCHTSCHER
NälreresúberdieZielederVUJ unter U NTE RN E H M E N SJ U R I STE N
wwwvereinigung-unternehmensjuristen.at v

zrnv [zorz] ol 99
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P er s on en ge s ells cb aft sr e ch t

BGH 4.4.fl-nrercn6

BGH 1.6. 3.17-il,n 489/1.6

Kap italge s e lls cb aftsr e ch t

OLGI-hmm 13. 3.17-I-8U791I6

Ol-cDüsseldorf 15.12.16-126W25/12

Kapitalmarktrecht

BGH 9. !fi-mzßßsftS
OLGGlle 4. 4.17-13-w9117

Handels- und Registeruecht

OlGDässeldorf 28. 2.17-L3-VIxI26l16

OLGIIârffn 9.3.17-21W175/1,6

V erfah r ens - un d Ko stenr e ch t

OlGMiinchen 18. 5.17 -344R80/17

Insoluenzrecht

BGH

Ins Partnerschaftsregister eintragungsfähige Doktortitel
mit Anmerkung von V. Rötnertnønn
Aufklärungspflichten eines Treuhandkommanditisten

Entnahme eines Gesellschafter-Geschäftsführers aus dem GmbH-Gesellschafts-
vermögen bei Unterbilanz - verbotswidrige Auszahlung auch bei Untreue
Bestimmung der angemessenen Barabfinclung bei Squeeze-Out (Ls.)

Keine Prüfung von Veriährungsfragen durch das OLG im Musterverfahren
Kapitalanleger-Musterverfahren: Antrag auf gerichtliche Entscheidung gegen

die Ablehnung der Löschung der mit dem Vorlagebeschluss veröffentlichten
Daten der Kläger der Ausgangsverfahren (Ls.)

Löschung des wegen Vermögenslosigkeit im Handelsregister erfolgten
Löschungseintrags einer GmbH
Anmeldepflicht des Geschäftsführers gegenüber Handelsregister nach
UG-Insolvenzeröffnung

H. Hecþ,schez, Formwechsel und - Die Anwen- 72I
dung von Gründungsvorschriften beim Formwechsel am Beispiel kapital-
gesellschaftsrechtlicher Formvorschriften
M. Nodoushani !, Abschlagszahlungen unter einem BGAV 728

H. Schwetlik, Haftung einer I(apitalgesellschaft für mitverursachte 730

Steuerschäden ihrer Gesellschafter

734
736
737

741,

743

743
74s

745

747

Gerichtsstand des Erfüllungsorts bei Schadensersatzanspruch gegen

Geschäftsführer nach $ 64 GmbHG

.WeÍtersatz für Aussonderungsgläubiger rvegen Nutzung im Eröffnungs-
verfahren

749

749
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Sreuerrecht

BFH

Sonstiges Ziuilrecht

BcH 8.11.16-VtZF.200t1j

Andere Rechtsgebiete

BGH N.11.16-BLw4l15

rssN 1,434-9272

Verjährung des gesamtschuldnerischen Ausgleichsanspruchs
mit Anmerkung von K. Schuedt

13. 9.1.6- 15a14/16 'iJnschlùssige Kündigungsschutzklage mit der Begründung eines Betriebs-
übergangs vor Kündigung (Ls.)

24. L.17- L11 KR1554/16Abhängige Beschäftigung von Subunternehmern einsetzenden l(urier-
fahrern (Ls.)

17. L.17-VilP.7/13 Anforderungen an ein Steuerstundungsmodell zur Vermeidung einkom-
mensteuerlicher Verlustverrechnungsbeschränku¡rg (Ls.)
mit Anmerkung von 'W. Haarmønn

75r
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752

753
756

Landwirtschaftliche Bewirtschaftung auch allein durch Lohnunternehmen 7 57
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für Gesellschaftsrecht

Schriftleitung:
Rechtsanwalt Professor Dr. Martin
'Weber.

Beethovenstraße 7b, 60325 Frz'nk-
furt a. M.; Telefon: (0 69) 7 5 60 91.-0;
tlefax: (0 69) 7 5 6O 91.-49;
E-Mail: NZG@beck-frankfurt.de

Verlagsredaktion:
Rechtsanwalt Professor Dr. Martin
Weber (verantwortlich für den Text-
teil).

Manuskripte: Manuskripte sind an die
Redaktion zu senden. Der Verlag
haftet nicht für Manuskripte, die
mverlangt eingereicht werden. Sie
können nur zurückgegeben werden,
wem Rückporto beigefügt ist. Die
Annahme zur Veröffentlichung muss
schriftlich erfolgen. Mit der Annahme
zur Veröffentlichung ùberrrägt der
Autor dem Verlag C.H.BECK an sei-
nem Beitrag für die Dauer des gesetz-
lichen Urheberrechts das exklusive,
räumlich und zeitlich unbesch¡änkte
Recht zur Vervielfältigung und Ver-
breitung in körperlicher Form, das
Recht zur öffentlichen rù(/iedergabe

und Zugänglichmachung, das Recht
zur Aufnahme in Datenbanken, das

Recht zur Speicherung auf elektro-
nischen Datenträgern und das Recht
zu deren Verbreitung und Verviel-
fältigung sowie das Recht zur sons-
tigen Verwertung in elektronischer
Form. Hierzu zählen auch heute
noch nicht bekannte Nutzungsfor-
men. Das in $ 38 Abs. 4 UrhG nieder-
gelege zwingende Zweitverwertungs-
recht des Autors nach Ablauf von
12 Monaten nach der Veröffent-
lichung bleibt hiervon unberührt.

Urheber- und Verlagsrechte: Alle in
dieser Zeitsch¡ift veröffentlichten Bei-
träge sind urheberrechtlich geschützt.
Das gilt auch für die veröffentlichten
Gerichtsentscheidungen und ihre Leit-
sätze, dem diese sind geschützt, so-
weit sie vom Einsender oder von der
Schriftleitung erarbeitet oder redi-
giert worden sind. Der Rechtsschutz
gilt auch gegenüber Datenbanken und
ähnlichen Einrichtungen. Kein Teil
dieser Zeitsch¡ift darf außerhalb de¡
engen Greuen des Urheberrechts-
gesetzes ohne schriftliche Genehmi-
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EU-Mitgliedstaaten nationale Enforcementmechanismen
einzusetzen, die als dem Abschlussprüfer nachgelagerte ln-
stanz eine konsistente und richtige Durchsetzung der IFRS
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